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 Veröffentlicht am 28.11.2002

Norm

EStG 1988 §24 Abs2

KO §46 Abs1 Z2

Rechtssatz

Weder der Bestand eines negativen Kapitalkontos an sich noch die Konkurserö7nung über die KG sind für das

Entstehen eines zu versteuernden Veräußerungsgewinnes relevant, da in diesen Zeitpunkten noch eine Fortführung -

zB Au7üllung des negativen Kapitalkontos durch spätere Gewinnzuweisung oder Sanierung durch Zwangsausgleich -

theoretisch möglich wäre. Erst wenn beim endgültigen Ausscheiden eines Gesellschafters bzw der Vollbeendigung der

Gesellschaft ein negatives Kapitalkonto besteht, das nicht aufgefüllt werden muss, ist der die Abgabenp<icht

auslösende Sachverhalt verwirklicht. Die Einkommensteuerforderung für einen erst während des Konkurses des

Gemeinschuldners durch Liquidation einer KG mit negativem Kapitalkonto des Gemeinschuldners (als Kommanditist

ohne Au7üllungsverp<ichtung) entstandenen Veräußerungsgewinn ist weder Masse- noch Konkursforderung, sondern

eine Forderung gegen das konkursfreie Vermögen des Gemeinschuldners.
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